


Kommunalwahlen am 13. September 2026
Name und Anschrift des Gemeindewahlleiters und seines Stellvertreters


Die Niedersächsische Landesregierung hat mit Verordnung vom 25.05.2025 
(Nds. GVBl. S. 36) die Kommunalwahlen auf den 13. September 2026 in der Zeit von 08.00 – 18.00 Uhr festgesetzt.

Gemäß § 5 der Verordnung über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete vom 15. Juli 1958 (Nds. GVBl. S. 162) zuletzt geändert am 09.09.2008 (Nds. GVBl. S. 305) wird an diesem Tage im Gemeindefreien Bezirk Lohheide die Einwohnervertretung gewählt.

Der Kreiswahlleiter des Landkreises Celle hat gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 der Nieders. Kommunalwahlordnung (NKWO) bestimmt, dass die Aufgaben der Gemeinde und des Gemeindewahlleiters im Gemeindefreien Bezirk Lohheide vom Bezirksvorsteher wahrgenommen werden.

Aufgrund § 7 Abs. 2 NKWO werden Name und Anschrift des Gemeindewahlleiters wie folgt bekanntgegeben:

Bezirksvorsteher Hillrich Köster
Kirchweg 8
29303 Lohheide
Tel.: 05051/9867-11

Stellvertreter des Gemeindewahlleiters ist

der Stellvertretende Bezirksvorsteher Thorsten Reinhold
Kirchweg 8
29303 Lohheide
Tel.: 05051/9867-15


29303 Lohheide, den 27.01.2026


Der Bezirksvorsteher 				     
des Gemeindefreien Bezirks 			     
Lohheide					     

							     

Köster
Gemeindewahlleiter
